
Gemeinde Drebach 
Ortschaftsrat Grießbach 

BEKANNTGABE 

Am Montag, dem 10. Februar 2025, findet um 19:00 Uhr 
im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Grießbach, 

Grießbacher Hauptstraße 20 in 09430 Drebach, 

die 4. öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Grießbach 

mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit, Bestätigung der 

Niederschrift der letzten Sitzung und Benennung zweier Ortschaftsräte für die 
Unterzeichnung der Niederschrift der heutigen Sitzung 

3. Bestätigung der Tagesordnung 
4. Allgemeine Informationen des Ortsvorstehers und der Gemeindeverwaltung 
5. Friedhof Grießbach - Nutzung von Grabanlagen 
6. Auswahl Bänke für das Ortsgebiet 
7. Festlegung zur künftigen Handhabung der Weihnachtszuwendungen 
8. Einwohnerfragestunde 
9. Schließung der Sitzung 

Drebach,4. Februar2025 

A~~~ rd Winkler 
Ortsvorsteher 

Bürgerhaus, Grießbacher Hauptstraße 35 

Aushang am: 4. Februar 2025 

abzunehmen am: 11 . Februar 2025 

ausgehangen am: . . . . . . . . . . . . Unterschrift: ..... ... ........... ... .. . 

abgenommen am: . . . . . . . . . . . . Unterschrift: ...... .. ..... .... .... ... . 



Gemeinde Drebach 
Ortschaftsrat Grießbach 

Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 10/2025 

Gremium 

Ortschaftsrat Grießbach 

Gegenstand der Vorlage: 

Rechtliche Grundlage: 

Vorlage vorberaten mit: 

Finanzielle Auswirkungen/ 
Produktsachkonto: 

Beschlussvorschlag: 

Gerd Winkler 
Ortsvorsteher 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl ORe 
Anwesende einschl. OV: 

Anzahl 6 

Datum: 4. Februar 2025 
Erarbeitet und geprüft: Kathrin Sieber, 

Verwaltungsleiterin 

Termin Beratungsstatus 

10. Februar 2025 öffentlich/beschließend 

Friedhof Grießbach - Nutzung von Grabanlagen 

Friedhofsatzung i.V.m. der Ersten Änderungssatzung zur Friedhofsatzung 
(FhS) 

Der Ortschaftsrat Grießbach stimmt bis auf Weiteres der Nutzung folgender 
Grabanlagen durch Auswärtige auf Grundlage einer einzelvertraglichen 
Regelung entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 5 Friedhofsatzung der Gemeinde 
Drebach (FhS) zu. 

- Reihengräber (ohne Gemeinschaftsgrabanlage „Grüne Wiese") 
- Wahlgräber - Einzel- und Doppelwahlgräber sowie Urnenwahlgräber 
- Urnengemeinschaftsgrabanlage 

Grießbacher Einwohner, die im unmittelbaren Anschluss an ihren 
Hauptwohnsitz in Grießbach in einem Pflegeheim betreut bzw. angemeldet 
wurden, gelten nicht als Auswärtige. Für diesen Personenkreis gilt§ 2 Satz 1 
der Friedhofsatzung (FhS). 

stimm-
dafür dagegen Enthaltungen befangen berechtigt 



Begründung: 

Der Ortschaftsrat Grießbach regelt, ob und in welchem Umfang Auswärtige auf dem Friedhof in Grießbach 
bestattet werden dürfen. Um dies für die Verwaltung eindeutig zu regeln, sollte der Ortschaftsrat einen 
Beschluss dazu fassen, welcher jederzeit angepasst werden kann. 

Für das Umengemeinschaftsgrab ist noch eine Kostenentscheidung für Auswärtige zu treffen. 
Lt. 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung zahlen Ortsansässige und im 1. Grad Verwandte 2.97 4,50 € 
(Kosten der Erstgestaltung, Nutzung der Grabstätte, Grabherstellung, Friedhofsunterhaltungsgebühr für die 
Dauer der Ruhezeit sowie die Beräumung). 

Dieser Vorlage ist als Anlage 1 eine Übersicht über die derzeitige Belegung und als Anlage 2 die 
Kostenübersicht beigefügt. 



Anlage 1 

Belegung der Grabstätten auf dem kommunalen Friedhof im OT Grießbach 
für Fremde 

Grabfeld Grabstellen gesamt Erdgrab belegt Urne belegt Erdgrab frei Urne frei 

Einzelwahlgräber unten links 14 4 0 10 0 

Doppelwahlgräber unten links 19 9 0 10 0 

Wahlgräber Urne unten 12 0 11 1 0 

Doppelwahlgräber oben links 18 2 9 0 7 

Reihengräber 33 19 0 14 0 

Summe 96 34 20 35 7 



Grabart 

Reihenqrab Erwachsener ortsansässiq 

Reihengrab bis 2 Jahre ortsansässiq 

Reihengrab Erwachsener auswärtiq 

Reihengrab bis 2 Jahre auswärtiq 

Wahlgrab Einzelgrabfläche ortsansässig 

Wahlgrab Doppelgrabfläche ortsansässig 

Wahlgrab Urnengrab ortsansässig 

Wahlgrab Doppelurnengrab ortsansässig 

Wahlgrab Einzelgrabfläche auswärts 

Wahlgrab Doppelgrabfläche auswärts 

Wahlgrab Urnengrab auswärts 

Wahlgrab Doppelurnengrab auswärts 

Beerdigungskosten 
Anlage 2 

Kostenübersicht Kommunaler Friedhof Grießbach 

Belegungs 
qebühr 

156,50 

78,00 

469,50 

234,00 

55,00 

83,00 

55,00 

83,00 

165,00 

249,00 

165,00 

249,00 

Fremde 
3-fach 

Grab-
herstellunq 

1.117,50 

716,50 

1.117,50 

716,50 

1.117,50 

1.117,50 

616,00 

616,00 

1.117,50 

1.117,50 

616,00 

616,00 

alle 
gleich 

Trauerfeier 
in Halle 

alle 
gleich 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

87,50 

Friedhofs-
unterhaltung 

400,00 

400,00 

800,00 

800,00 

400,00 

610,00 

400,00 

610,00 

800,00 

1.220,00 

800,00 

1.220,00 

Fremde 

2-fach 

03.02.2025 

Gebühr 
Gemeinde 

1.761,50 

1.282,00 

2.474,50 

1.838,00 

1.660,00 

1.898,00 

1.158,50 

1.396,50 

2.170,00 

2.674,00 

1.668,50 

2.172,50 

zzgl. Läuten 
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